SH-NEWS 2009/007 vom 08.01.2009: Ehrenamtspauschale als Steuerfreibetrag

Strittige Fragen durch Bundesfinanzministerium (BMF) geklärt – rückwirkende Satzungsanpassungen noch bis 31.03.2009 möglich...
(Verlag Deutsche Wirtschaft/ LAG SH-Schn.) Offene bzw. strittige Fragen zur Ehrenamtspauschale (geregelt in § 3 Nr. 26a EStG) wurden im November 2008 endgültig durch ein Rundschreiben des BMF geregelt.

Die Pauschale ist ein persönlicher Steuerfreibetrag in Höhe von 500 €/ Jahr, der allen
ehrenamtlich Tätigen in Einrichtungen zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts zugutekommen kann, sofern ihnen dieser aufgrund eines Beschluss (Vorstand/ Mitgliederversammlung) oder einer 
Satzungsregelung sowie ggf. durch entsprechende Vereinbarung zusteht.

Den Freibetrag können nur anspruchsberechtigte Personen steuerfrei erhalten. Ehepaare können laut BMF-Schreiben auch doppelt profitieren.
Bei der Pauschale handel es sich um einen Jahresfreibetrag. Das bedeutet aber nicht, dass man das ganze Jahr über tätig gewesen sein muss.

Begünstigt sind alle Tätigkeiten im ehrenamtlichen Bereich (ideeller Bereich und Zweckbetrieb). Begünstigt sind z.B. Mitglieder des Vorstandes, Kassierer, Bürokräfte, Reinigungspersonal, Platzwart, Aufsichtspersonal, Betreuer und Assistenzbetreuer im Sinne des Betreuungsrechts.
Wichtig ist, dass die Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt wird und diese nicht mehr als 1/3 der Zeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs umfasst.

Damit können jetzt auch Hausfrauen, Schüler, Arbeitslose, Studenten, Rentner und ALG-II 
Empfänger von der Regelung profitieren.
Soll der Vorstand die Ehrenamtspauschale erhalten, muss hierfür eine entsprechende Satzungsgrundlage geschaffen werden, sofern die Satzung noch nicht vorsieht, dass der
Vereinsvorstand rein ehrenamtlich arbeitet.

Für Vorstände, die bereits die Pauschale erhalten und deren Satzung noch von ehrenamtlicher Tätigkeit spricht, räumt das BMF eine Übergangsfrist zur Satzungsanpassung bis zum 31.03.2009 ein.
Aus den Verbandsunterlagen muss in jeden Fall hervorgehen, wer die pauschale Vergütung
erhält und wofür.
Zudem muss der ehrenamtlich Tätige schriftlich bestätigen, dass er nicht bei einem anderen Verband die Ehrenamtspauschale bereits in Anspruch nimmt. Schließlich stellen die 500 € die Jahresobergrenze dar. 
Diese Grenze kann natürlich überschritten werden. Der übersteigende Betrag ist dann vom Verbandsmitarbeiter zu versteuern.

Es sollte immer mit dem Ehrenamtlichen eine schriftliche Vereinbarung über die Tätigkeit im 
Bereich des § 3 Nr. 26a EStG abgeschlossen werden, egal, ob es sich um eine längerfristige Mitarbeit (z.B. als Vorstandsmitglied, Chorleiter oder Hausmeister) oder um eine kurzfristige Aushilfstätigkeit zum Tag der offenen Tür oder ähnlichen Anlässen handelt.

Nur mit dieser Vereinbarung ist der Verband auf der sicheren Seite und kann dem Finanzamt gegenüber das steuerlich geförderte Engagement mit den dazugehörigen Zahlungen exakt nachweisen und gerät nicht in die teurer Steuerfalle.

Hier eine Mustervereinbarung:

Vergütungsvereinbarung Vorstandstätigkeit

